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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 

 
 

B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 
ZWECKVERBÄNDE 

 
Gemeinde Faßberg, Einziehung eines Teilstückes der Gemeindestraße Eschenweg 
 
Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 24.05.2022 beschlossen, den in den angefügten Plänen (Übersichtsplan und 
Lageplan) rot markierten und derzeit als öffentlicher, straßenbegleitender Parkplatz hergerichteten Teil der in der Stra-
ßenbaulast der Gemeinde Faßberg stehenden Straße „Eschenweg“ (Flurstück 36/165 der Flur 3 in der Gemarkung 
Faßberg zur Größe von 262 m²) gem. § 8 Abs. 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) mit sofortiger Wirkung 
einzuziehen (Entwidmung). 
 
Bereits am 10.06.2021 hat der Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen, dass der beschriebene Abschnitt der Straße 
keine öffentliche Verkehrsbedeutung mehr hat und das Verfahren zur Einziehung des Teilstücks durchzuführen ist.  
 
Die beabsichtigte Einziehung wurde gemäß § 8 Abs. 2 NStrG am 03.02.2022 öffentlich bekanntgemacht und die Öf-
fentlichkeit aufgefordert, mögliche Bedenken oder Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung innerhalb von 3 
Monaten vorzutragen. Bis zum Fristablauf wurden Bedenken oder Einwendungen nicht vorgebracht. 
 
Die Einziehung wird hiermit gem. § 8 Abs. 3 NStrG öffentlich bekannt gemacht. Mit der Einziehung des beschriebenen 
Abschnittes endet dessen Eigenschaft als öffentliche Straße und gem. § 8 Abs. 4 NStrG entfallen damit Gemeinge-
brauch (§ 14 NStrG) und widerrufliche Sondernutzungen (§ 18 ff. NStrG) der Straße. 
 
Mit dem Tag nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Celle (Öffentliche Bekannt-
machung gem. § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Faßberg) wird die Einziehung rechtswirksam. 
 
 
29328 Faßberg, den 25.05.2022 
 
Gemeinde Faßberg 
Die Bürgermeisterin  L.S. 
In Vertretung 
Fähndrich 
 
 
Übersichtsplan (ohne Maßstab): 
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Lageplan (ohne Maßstab): 
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